
MARKT SCHÖLLKRIPPEN  
ORTSTEIL HOFSTÄDTEN 
LANDKREIS ASCHAFFENBURG 
 
ORTSBEBAUUNGSPLAN „ HOFSTÄDTEN“ – 2. ÄNDERUNG 
MIT DEN TEILBEREICHEN „RUHBORNSTRASSE, AMEISENÄCKER,  
AUF DEM HALBEN MORGEN, RAINGÄRTEN, OBER DEM GLASERGARTEN,  
AM SCHNEPPENBACHER WEG“ 
 
IM VERFAHREN NACH § 13a BAUGB FÜR BEBAUUNGSPLÄNE DER  
INNENENTWICKLUNG 
 
BEGRÜNDUNG 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ausgearbeitet: 
 
Bauatelier   
Dipl. - Ing.(FH) Christine Richter, Architektin 
Dipl. - Ing.   Wolfgang   Schäffner,  Architekt  
Wilhelmstraße  59,  63741 Aschaffenburg 
Telefon: 06021/424101    Fax: 06021/450323 
E-Mail: Schaeffner-Architekturbuero@t-online.de 
 
 
Aschaffenburg, 09.12.2013  



- 2 - 

BP-8617-BG.doc 

INHALTSVERZEICHNIS  SEITE 
 
BEGRÜNDUNG 
 
A. Anlass und Erfordernis der 2. Änderung  3 
 
B. Planungsrechtliche Grundlagen  3 
 
C. Lage, Abgrenzung und Beschaffenheit des Baugebietes 3 
 
D. Ziele der Planung  4 
 
E. Größe und Nutzungen  5 
 
F. Prüfung der Anwendung des beschleunigten Verfahrens nach § 13 a BauGB 5 
 
G. Bebauung    7 
 
H. Erschließung   7 
 
I. Grünordnung   7 
 
J. Immissionsschutz  7 
 
K. Wesentliche Änderungen  10 
 
 
VERFAHREN  
 
I. Der Marktgemeinderat beschließt am 19.02.2013 die 2. Änderung des rechts- 
 kräftigen Ortsbebauungsplanes „Hofstädten“. 
 Die Verwaltung wird beauftragt, den Änderungsbeschluss bekannt zu machen. 16 
 
II. Der Marktgemeinderat billigt am 30.07.2013 den Änderungsplan mit Begründung.  
 Das weitere Verfahren ist durchzuführen.  16 
 
III. Öffentliche Auslegung nach § 3 Abs. 2 BauGB und Beteiligung der Behörden nach 
 § 4 Abs. 2 BauGB vom 17.10.2013 bis 18.11.2013. 16 
 
IV. Der Marktgemeinderat behandelt am 17.12.2013 die Stellungnahmen der öffentlichen 
 Auslegung und der Beteiligung der Behörden. Satzungsbeschluss. 16 
 
 
 
 
Anlagen 
 
1. Der Auszug aus der Niederschrift der Sitzung des Marktgemeinderates vom 19.02.2013 
2. Ausschnitt aus dem Flächennutzungsplan 
3. Gasleitungen 
4. Der Auszug aus der Niederschrift der Sitzung des Marktgemeinderates vom 30.07.2013 
5. Der Auszug aus der Niederschrift der Sitzung des Marktgemeinderates vom 17.12.2013  
 
 



- 3 - 

BP-8617-BG.doc 

BEGRÜNDUNG 
 
A. ANLASS UND ERFORDERNIS DER  2. ÄNDERUNG 
 
 Der Ortsbebauungsplan „Hofstädten“ in der Fassung vom 18.05.1972 wurde 1980 ge- 
 ändert. Die Änderung wurde am 09.04.1981 im Mitteilungsblatt bekannt gemacht und ist 
 damit rechtskräftig. 
 Das Plangebiet ist erschlossen und überwiegend bebaut.  
 Die Festsetzungen und Hinweise des Bebauungsplanes entsprechen nicht mehr neue- 
 ren Entwicklungen. Die Ausnahmen und Befreiungen von den bisherigen Festsetzungen 
 des Bebauungsplanes nehmen bei den Bauvorhaben zu. Die Aktualisierung des Ortsbe - 
 bauungsplanes gibt den Bürgern größere Entwicklungsmöglichkeiten und Gestaltungs- 
 spielräume für Maßnahmen im Bestand und für Neubauten.   
 Zur Nachverdichtung werden die Baugrenzen der sehr großen Grundstücke erweitert und  
 auf sehr breiten Grundstücken die Bebauung mit Doppelhäusern ermöglicht. 
 Die Änderung des Bebauungsplanes ist daher notwendig, sie wird nach § 13 a BauGB als  
 „Bebauungsplan der Innenentwicklung“ vorgenommen. 
 Der Bebauungsplan wird digitalisiert. 
 
 
B. PLANUNGSRECHTLICHE GRUNDLAGEN 
 
 1. Der rechtsverbindliche Ortsbebauungsplan „Hofstädten“ mit der 1. Änderung vom 

09.04.1981 
 
 2. Der Beschluss des Marktgemeinderates vom 19.02.2013 zur 2. Änderung des Orts-

bebauungsplanes Hofstädten mit allen Teilbereichen und dem Spielplatz.  
 
 
C. LAGE, ABGRENZUNG UND BESCHAFFENHEIT DES BAUGEBIETES 
 
 1. Lage 
  Südwestlich der Staatsstraße 2306 zwischen Schöllkrippen OT Schneppenbach und 

der Gemeinde Geiselbach und die Teilfläche „Raingarten“ sowie der Spielplatz 
nordöstlich davon. 

 
 2. Abgrenzung 
  Im Nordwesten  -                   Teilbereich „Ameisenäcker“, begrenzt durch die Ruh- 
                               bornstraße/Kreisstraße AB 18 (nach Dörnsteinbach)  
                               und die Baugrundstücke am Meisenweg. 
 
  Im Südosten-                         a. Teilbereich „Auf den halben Morgen“, begrenzt durch 
                                   die Baugrundstücke an der Ruhbornstraße/Kreis- 
                                   straße AB 18 und an der Flurstraße. 
                                   Der Teilbereich wird unterbrochen durch Grundstücke 
                                   zwischen beiden Straßen außerhalb des Geltungs- 
                                   bereiches. 
 
                              b. Teilbereich „Ober dem Glasergarten“, begrenzt durch 
                                  die Baugrundstücke an der Bayernstraße, Am Ker- 
                                  bersgraben, Schönebergstraße und Frankenstraße. 
 
                              c. Teilbereich „Am Schneppenbacher Weg“, begrenzt 
                                  durch die Staatsstraße 2306/Spessartstraße. 
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  Im Nordosten -                       a. Teilbereich „Raingarten“, begrenzt durch die Grund- 
                                   stücke an der Raingartenstraße. 
                               b. Teilbereich „Spielplatz“ Grundstück Fl.Nr. 977 am  
                                                                Weg Fl.Nr. 930 parallel zum Schneppenbach. 
  
 3. Beschaffenheit 
  Hanggelände mit unterschiedlichen Neigungen und Hangrichtungen. 
 
  a. Teilbereich „Ameisenäcker“ 
   Von Nordosten nach Südwesten ansteigendes Gelände von etwa 255 m bis 

270 m über NN, ca. 8 %. 
 
  b. Teilbereich „Auf dem halben Morgen“ 
   Nach Südosten fallendes Gelände um etwa 270 m bis 255 m über NN, ca. 10 %. 
 
  c. Teilbereich „Ob er dem Glasergarten“ 
   Nach Südwesten steigendes Gelände von etwa 255 m bis 265 m über NN,  
   ca. 8 %.  
   Die Erschließung durch Straßen, Wege, Ver- und Entsorgungsleitungen ist  
   vorhanden. Das Plangebiet ist zum größten Teil bebaut. 
 
  d. Freiflächen durchgrünt 
 
  e. 110-kV-Bahnstromleitung am Nordwestrand des Teilbereiches „Ameisenacker“ 
 
 
D. ZIELE DER PLANUNG 
 
 a. Aktualisierung und Fortentwicklung der Festsetzungen und Hinweise mit dem Ziel 

der Nachverdichtung durch: 
 
 a.1 Die Erweiterung der Baugrenzen für Hauserweiterungen des Bestandes und größe-

re Spielräume bei Neubauten. 
  Auf großen und breiten unbebauten Grundstücken wird die Möglichkeit für Doppel-

häuser eröffnet. 
 
 a.2 Durch größere Spielräume der Dachneigungen sind Wohnungen im Dachraum bei 

Neubauten und Änderung der Dächer im Baubestand möglich. Das höhenversetzte 
Pultdach kommt als Dachform hinzu. 

 
 Durch die Ziele der Planung werden Ausnahmen und Befreiungen reduziert und die Zahl 
 der „Genehmigungsfreistellungen“ nimmt zu. 
 Die Flächenreserven können ausgeschöpft werden und die vorhandenen Wohnfunktionen  
 im Sinne der Nachverdichtung erweitert werden.  
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E. GRÖSSE UND NUTZUNGEN 
 
 Allgemeines Wohngebiet 8,59 ha 
 
 Versorgungsflächen – 2 Trafostationen 0,01 ha 
 
 Öffentliche Grünfläche – Spielplatz 0,12 ha 
 
 Verkehrsflächen – Straßen, Wege 2,05 ha 
 
  
 Fläche des Geltungsbereiches 10,77 ha 
 
 
 
F. PRÜFUNG DER ANWENDUNG DES BESCHLEUNIGTEN VERFAHRENS NACH 
 § 13 a BauGB FÜR BEBAUUNGSPLÄNE DER INNENENTWICKLUNG 
 
1. Ermittlung der zulässigen Grundfläche  
 nach § 19 Absatz 2 der Baunutzungsverordnung 
 
 Allgemeines Wohngebiet 85.900 m² 
 
 Grundflächenzahl  bis 0,4     
 
 zulässige Grundfläche im Baugebiet  
 85.900 m² x 0,4 = 34.360 m² 
 
 Die Größe der zulässigen Grundfläche liegt zwischen 20.000 m² bis weniger als   
 70.000 m², sodass für den Bebauungsplan das beschleunigte Verfahren gemäß § 13 a   
 BauGB Absatz 1 Satz 2 Nr. 2 nur angewendet werden kann, wenn aufgrund einer über- 
 schlägigen Prüfung die Einschätzung erlangt wird, dass der Bebauungsplan voraussicht - 
 lich keine erheblichen Umweltauswirkungen hat, die nach § 2 Abs. 4 Satz 4 in der Ab- 
 wägung zu berücksichtigen sind (Vorprüfung des Einzelfalls).  
 
  
2. Vorprüfung des Einzelfalls 
 
a. Merkmale des Vorhabens 
 
 Das Plangebiet mit einer Gesamtgröße von 10,77 ha liegt südwestlich der Staatsstraße   
 2306 zwischen Schöllkrippen OT Schneppenbach und der Gemeinde Geiselbach und die  
 Teilfläche „Raingarten“ sowie der Spielplatz nordöstlich davon. Das Baugebiet ist er- 
 schlossen und bebaut. 
 Die Nutzung und Gestaltung von Wasser, Boden, Natur und Landschaft wird durch die   
 Überarbeitung des Bebauungsplanes mit Fortentwicklung der Festsetzungen nicht be- 
 einträchtigt. 
 Hinsichtlich Abfallerzeugung, Umweltverschmutzung und Belästigungen entstehen auch   
 keine negativen Auswirkungen. 
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b. Standorte des Vorhabens   
 
 Schutzgebiete: 
 
 • Natura 2000 – Gebiete 
  Gebiete von gemeinschaftlicher Bedeutung und Europäische Vogelschutzgebiete, 
 • Naturschutzgebiete nach § 23 BNatSchG, 
 • Nationalparke nach § 24 BNatSchG,  
 • Biosphärenreservate und Landschaftsschutzgebiete nach §§ 25 und 26 BNatSchG, 
 • Naturdenkmäler nach § 28 BNatSchG, 
 • geschützte Landschaftsbestandteile, einschließlich Alleen, nach § 29 BNatSchG, 
 • gesetzlich geschützte Biotope nach § 30 BNatSchG, 
 • Wasserschutzgebiete nach § 51 WHG, 
  Heilquellengebiete nach § 53 WHG, 
  Risikogebiete nach § 73 WHG, 
  Überschwemmungsgebiete nach § 76 WHG, 
 • in amtlichen Listen oder Karten verzeichnete Denkmale, Denkmalensembles, 
  Bodendenkmale oder Gebiete, die von der durch die Länder bestimmten Denkmal- 
  schutzbehörde als archäologisch bedeutende Landschaften eingestuft worden sind. 
 
 Der Säulenbildstock, Fl.Nr. 485 – eingetragenes Denkmal, wird durch die Planung nicht  
 berührt.  
 
 Der Planungsbereich liegt in keinem der vorgenannten Schutzgebiete.  
 
 Schutzgüter: 
 
 Durch die Planung werden keine Beeinträchtigungen auf die Schutzgüter 
 
 • Menschen, Tiere und Pflanzen, 
 • Boden und Wasser, 
 • Klima und Luft, 
 • Landschaftsbild 
 • Kulturgüter und sonstige Sachgüter sowie 
 • die Wechselwirkung zwischen den Schutzgütern  
 
 ausgelöst.  
 
c. Ergebnis der Vorprüfung des Einzelfalls 
 
 Aus der Prüfung geht hervor, dass der in Aufstellung befindliche Bebauungsplan vor- 
 aussichtlich keine erheblichen Umweltauswirkungen haben wird. 
 Der Bebauungsplan kann im beschleunigten Verfahren nach § 13 a Abs. 1 Satz 2 Nr. 2   
 BauGB ohne Durchführung einer Umweltprüfung aufgestellt werden.  
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G. BEBAUUNG 
 
 a. Vorhandene Bebauung 
 
  65 Einzelhäuser je nach Hangneigung  
     U + 1 = I + S = Erdgeschoss und Sockelgeschoss, 
     II = 2 Vollgeschosse 
 
    1 Doppelhaus 
     II = 2 Vollgeschosse 

Bebauung Bauplätze 
 bebaut 

 
unbebaut 

Ameisenacker 30 EH 2 DH(hälten) 10 EH - DH(hälften) 
Auf dem halben Morgen 12 -   5 2 
Ober dem Glasergarten 14 1   4 1 
Am Schneppenbacher Weg   1 -   1 - 
Raingarten 
 

  8 -   - - 

 65 EH 3 DH 20 EH 3 DH(hälften) 
 
   
 b. Geplante Bebauung – unbebaute erschlossene Grundstücke 
 
  20 Einzelhäuser 
    3 Doppelhaushälften 
 
  
H. ERSCHLIESSUNG 
 
 Die Straßen, Wege, die Versorgungs- und Entsorgungsleitungen sind vorhanden. 
 
 
I. GRÜNORDNUNG – Festsetzungen und Pflanzbeispiele 
 
 - Freiflächengestaltung 
 - Stellflächen und Zufahrten 
 - Einfriedungen 
 - Bepflanzung am Übergang zur Landschaft 
 - Pflanzbeispiele 
 - Baumbepflanzung in der Nähe von Telekommunikations- und Versorgungs- 
  leitungen 
 
 
J. IMMISSIONSSCHUTZ 
 
 Emittierende Anlagen im Plangebiet 
 
 1. Die Kreisstraße AB 18 im Verlauf der Ruhbornstraße 
 
 2. Die Staatsstraße 2306 im Verlauf der Spessartstraße 
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 Der schalltechnische Orientierungswert nach DIN 18005 Teil 1, Beiblatt 1 beträgt für   
 Allgemeines Wohngebiet 55 dB tags, 45/40 dB nachts. 
 Bei zwei angegebenen Nachtwerten gilt der niedrigere für Industrie-, Gewerbe- und  
 Freizeitlärm, der höhere für Verkehrslärm.  
 
 Berechnung des Beurteilungspegels nach DIN 18005 
 
 1. Kreisstraße AB 18 
 

Spalte 1 2 3 
Zeile VERKEHRSWEG Kreisstraße AB 18 

  tags nachts 

1 Zählstelle  5821-9702 

2 DTV 2010  Kfz/24h 1.762 

3 LKW-Anteil(SV) Kfz/24h 60 

4 LKW-Anteil(SV) p       % 3,4 

5 DTV 2010  Kfz/h 106 14 

6 M 2028 = DTV 2010x1,13 Kfz/h 120 16 

7  L m25  dB 59,16 50,41 

8 ∆L Stg =<5% dB 0 

9 ∆L StrO Asphaltbeton dB - 0,5 

10 ∆L v  50 km dB - 5,09 

11 ∆L K  dB 0 

12 L W´  dB 54,07 45,32 

erste Bauzeile nördlich der Kreisstraße 

13 ∆ Ls 13 m dB + 3,52 

   dB 57,59 48,84 

erste Bauzeile südlich der Kreisstraße 

14 ∆ Ls 15 m dB + 2,80 

   dB 56,87 48,12 

Nachtwert 45 dB 

15 ∆ Ls 27 m dB - 0,31 

   dB 53,76 45,01 
 
 
 Der Nachtwert wird erst ab 27 m Abstand von Mitte der Kreisstraße erreicht. 
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 2. Staatsstraße 2306 
 

Spalte 1 2 3 
Zeile VERKEHRSWEG Staatsstraße 2306 

  tags nachts 

1 Zählstelle  5821-9403 

2 DTV 2010  Kfz/24h 2.125 

3 LKW-Anteil(SV) Kfz/24h 103 

4 LKW-Anteil(SV) p       % 4,8 

5 DTV 2010  Kfz/h 128 17 

6 M 2028 = DTV 2010x1,13 Kfz/h 145 19 

7  L m25  dB 60,36 51,53 

8 ∆L Stg =<5% dB 0 

9 ∆L StrO Asphaltbeton dB - 0,5 

10 ∆L v 50 km dB - 4,90 

11 ∆L K  dB 0 

12 L W´  dB 54,96 46,13 

Bauzeile südwestlich der Staatsstraße 

13 ∆ Ls 9 m dB + 5,30 

   dB 60,26 51,43 

Nachtwert 45 dB 

14 ∆ Ls 31 m dB - 1,08 

   dB 53,88 45,05 
 
 Der Nachtwert wird erst ab 31 m Abstand von Mitte der Staatsstraße erreicht. 
 
 
 
 
 Die Berechnungen des Beurteilungspegels ergeben Überschreitungen des schalltech- 
 nischen  Orientierungswertes in der Nähe der Kreis- und der Staatsstraße.  
 Forderungen hinsichtlich Schutzmaßnahmen (sowohl aktiver als auch passiver Lärm-  
 schutz) können gegenüber den Straßenbaulastträgern der Kreis- und der Staatsstraße   
 weder derzeit noch in Zukunft geltend gemacht werden. 
 
 Bei Neubauten und wesentlichen Änderungen der vorhandenen Bebauung, die näher   
 als 27 m zur Kreisstraße AB 18 oder näher als 31 m zur Staatsstraße 2306 liegen, sind  
 die Ruheräume zur schallabgewandten Seite  anzuordnen. 
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K. WESENTLICHE ÄNDERUNGEN – Gegenüberstellung der neuen Festsetzungen mit den bisherigen Festsetzungen 
 

Neue Festsetzungen 
 

Bisherige Festsetzungen 
 

WA – Allgemeines Wohngebiet nach § 4 BauNVO Ausnahmsweise können nicht störende Handwerks- und Gewerbebe-
triebe zugelassen werden, wenn sie der Eigenart des Baugebietes 
nicht widersprechen. 

Grundflächenzahl       bis 0,4 GRZ Keine Festsetzung 
Geschossflächenzahl bis 0,8 GFZ Keine Festsetzung 
Grundflächenzahl       bis 0,4 GRZ Keine Festsetzung 
Zahl der Vollgeschosse 
I+S = 1 Vollgeschoss zwingend und 1 als Vollgeschoss anzurechnendes Sockel- 
 geschoss als Höchstgrenze. Satteldach oder höhenverstellbares Pultdach,  
 Dachneigung 30° - 46°.  
 Wandhöhen, Talseite bis 7,0 m über Straße bzw. über Gelände, Bergseite 
 bis 4,0 über Gelände bzw. über Straße. 
I+S+D = 1 Vollgeschoss zwingend, 1 als Vollgeschoss anzurechnendes Sockel- 
 geschoss und 1 als Vollgeschoss anzurechnendes Dachgeschoss  
 als Höchstgrenze. Satteldach oder höhenverstellbares Pultdach,  
 Dachneigung 30° - 46°.  
 Wandhöhen, Talseite bis 7,0 m über Straße bzw. über Gelände, 
 Bergseite bis 4,0 m über Gelände bzw. über Straße. 
II = 2 Vollgeschosse als Höchstgrenze, Satteldach oder höhenversetztes  
 Pultdach, 
 Dachneigung 30° - 46°. Wandhöhe bis 7,0 m über Straße bzw. Gelände. 
II+D = 2 Vollgeschosse und 1 als Vollgeschoss anzurechnendes Dachgeschoss 
 als Höchstgrenze, Satteldach oder höhenversetztes Pultdach, 
 Dachneigung 30° - 46°. Wandhöhe bis 7,0 m über Straße bzw. Gelände. 

U + 1  Erdgeschoss und ausgebautes Kellergeschoss – Hangtyp –  
 Dachneigung 30° - 38° Traufhöhe max. 6,0 m über  
 natürliches Terrain, sonst wie E + 1. 
E + 1  Erdgeschoss und 1 Vollgeschoss, Satteldach,  
 Dachneigung 30° - 38°, Traufhöhe max. 6,30 m talseitig über 
 natürlichem Terrain. Keine Dachaufbauten, kein  
 Wohnraumausbau im Dach. 

Abstandsregelung nach Art. 6 BayBO 
Ausnahme bei Erhöhung der Dachneigung: 
Die durch den Baubestand gegebenen Abstandsflächen können beibehalten wer-
den, wenn mindestens 3,0 m vorhanden sind. 

Mindestgrenzabstand 4,0 m, Mindestgebäudeabstand 10,0 m. 
Keine Ausnahme, der Spielraum der Dachneigungen war eng be-
grenzt. 
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Dachgauben -  Einzelgauben  sind unter folgenden Voraussetzungen zulässig: 
1. Dachneigung des Wohnhauses mind. 38°, bei Schleppgauben Dachneigung 
 des Wohnhauses mind. 45°. 
2. Gaubenlänge insgesamt höchstens 1/3 der Trauflänge. Bei Errichtung von 
 Gauben und einem Zwerchgiebel insg. höchstens 1/2 der Trauflänge. 
3. Abstand von Vorderkante Giebel mind. 1,5 m 
4. Gaubenbänder und Blindgauben sind unzulässig. 
 

Keine Dachaufbauten (geringe Dachneigungen festgesetzt) 

Quer- und Zwerchgiebel werden unter folgenden Voraussetzungen zugelassen: 
1. Die Firsthöhe muss mind. 0,6 m unter dem Hauptfirst liegen 
2. Die Breite des Quer-Zwerchgiebels darf max. 50 % der Gebäudelänge des 
 Hauptgebäudes betragen. 
3. die bei der Zahl der Geschosse festgesetzte Wandhöhe gilt nicht. 
 

Keine Festsetzung 

Krüppelwalm bis 1/3 Giebelhöhe 
 

Keine Festsetzung 

Geländeveränderungen 
Zur Einhaltung der festgesetzten Wandhöhe sind Auffüllungen, Abgrabun-
gen und Stützmauern sowie zur Terrassierung des Geländes bis 1,20 m 
Höhe zulässig. Darüber hinausgehende Geländeveränderungen sind mit 
dem Bauantrag besonders zu begründen. Böschungen sind 1:1,5 oder fla-
cher anzulegen 

Der natürliche Geländeverlauf ist zu erhalten, steile Böschun-
gen von mehr als 1:3 Neigung, Abgrabungen und Aufschüttun-
gen sowie Stützmauern über 60 cm Höhe sind unzulässig. 

Bauweise 
Offene Bauweise, Einzel- oder Doppelhäuser 
 

Offene Bauweise 

Doppelhäuser sind in Dachneigung, Dachfarbe und Dachdeckung einheitlich zu 
gestalten 
 

Keine Festsetzung 

Baugrenzen 
 

vordere, seitliche und rückwärtige Baugrenzen 

Firstrichtung Satteldach Wohnhaus 
 

Firstrichtung im Plan, keine Festsetzung 

Grenzanbau zwingend (Doppelhäuser) Planzeichen 
 

Keine Festsetzung 
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Verkehrsfläche, Geh- und Fußwege, Verkehrsgrün, Straßenbegrenzungslinie Öffentliche Verkehrsfläche 

 
Sichtflächen an der Einmündung in die Kreisstraße AB 18, innerhalb der 
Sichtflächen dürfen Pflanzungen, Stapel. Zäune und sonstige dauernde oder 
vorübergehende Anlagen eine Höhe von 0,80 m über Straßenniveau nicht 
überschreiten 

Hinweis: die schraffierten Sichtfelder sind von jeglicher Bebauung 
freizuhalten bzw. freizumachen. Das gleiche gilt für Stapel, Lagerun-
gen und Aufpflanzungen, sofern eine Höhe von 80 cm über Straßen-
oberkante überschritten wird. Böschungen sind abzugraben. 

Grünflächen 
Öffentliche und private Grünflächen, Spielplatz 
 

Spielplatz 

Versorgungsanlagen 
Versorgungsfläche mit Trafostation 
 

Umformerstation 

110-kV-Bahnstromfreileitung mit Schutzstreifen beiderseits 18 m 
 

Keine Festsetzung 

Mittelspannungskabelleitung 20-kV-Bayernwerk AG mit beiderseits 1,0 m Schutzzo-
nenbereich 

Keine Festsetzung 

 
Sonstige Planzeichen 
 

 

Garagen und Stellplätze 
1.  Je Wohneinheit mind. 2 Garagen/Carports oder 2 Stellplätze, 
     bis 50 m² Wohnfläche 1 Stellplatz 
2.  Nutzung der Vorgartenzone bis 60 % 
3.  Größe der Stellplätze 2,5 x 5,0 m 
 

Keine Festsetzung 
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Garagen und Carports (offene Garagen) 
1.  Garagen und Carports sind innerhalb der Wohngebietsflächen zulässig. 
2.  Maximale Länge bei Grenzbebauung 9,0 m. 
3.  An der Grundstücksgrenze zusammentreffende Garagen in gleicher  
     Dachform und Dachneigung. 
4.  Dachform, dem Wohnhaus entsprechend oder Flachdach 0° - 7°. 
5. Abstand von der Straßenbegrenzungslinie: Garagen mind. 5,0 m, 
 Carports mind. 3,0 m. 
6. Ausnahmegenehmigung: für die talseitigen Bauzeilen Wandhöhe bis 5,0 m 
 je nach Gelände. 
 

Garagen – Dachneigung 0° - 7°, Traufhöhe max. 2,75 m über natürli-
chem Terrain oder von der Kreisverwaltungsbehörde festgesetzten 
Geländehöhe.  
Kellergaragen sind unzulässig. 
Wellblechgaragen o. ä. sind untersagt. 
Stauraum 5,00 m.  

Nebenanlagen: 
Nach § 14 der BauNVO Absatz 1 Satz 1: 
Untergeordnete Nebenanlagen und Einrichtungen sind innerhalb der Wohn-
gebietsflächen zulässig, wenn diese dem Nutzungszweck der in dem Baugebiet 
gelegenen Grundstücke oder des Baugebietes selbst dienen und die seiner Eigenart 
nicht widersprechen.  

Nebenanlagen: 
Im WA:  Untergeordnete Nebenanlagen sind unzulässig. 
  Sie können ausnahmsweise innerhalb der aus- 
  gewiesenen Bauflächen zugelassen werden,  
  wenn sie dem Nutzungszweck der im WA gele- 
  genen Grundstücke selbst dienen und ihrer 
  Eigenart nicht widersprechen.  
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Keine Festsetzungen der Grundstücksgrößen 
 

Grundstücksgrößen mind. 500 m² 

Breite in m (z.B. Straßenbreite, Vorgartentiefe) 
 

Breite der Straßen, Gehsteig- und Vorgartenflächen 

Abgrenzung unterschiedlicher Nutzung 
 

Keine Festsetzung und Darstellung 

Mobilfunkanlagen werden nach § 1 Abs. 6 und 9 BauNVO nicht als Ausnahme 
zugelassen, um das Ortsbild des Baugebietes zu erhalten.  
 

1974 noch keine Festsetzung 

Dacheindeckung in gedecktem Farbton, glänzende Materialien sowie grelle Farben 
werden nicht zugelassen. 
 

Keine Festsetzung 

 
Festsetzungen Grünordnung 
 

 

Freiflächengestaltung nach § 9 Abs. 1 Nr. 25 BauGB 
Plan zum Bauantrag 
 

Keine Festsetzung 

Stellflächen und Zufahrten 
Die Breite der Stellflächen einschließlich Garagenzufahrten darf 60 % der Straßen-
länge des Baugrundstücks nicht überschreiten. Ausführung mit offenen Fugen, Ra-
senfugensteinen, Gittersteinen oder lediglich befestigten Fahrspuren. 
 

Keine Festsetzung 

Einfriedungen 
Einfriedungshöhe an der Straße bis 1,0 m, davon sind Sockelmauern bis 0,40 m 
zulässig. Einfriedungshöhe seitlich und rückwärtig max. 1,3 m 
 

Keine Festsetzung 

Vorhandener Gehölzbestand, der zu erhalten ist (Spielplatz). 
Die Baugrundstücke sind durch Bepflanzung mit Baum- und Strauchgruppen ge-
genüber der freien Landschaft abzuschirmen. Dabei sind ausschließlich standortge-
rechte heimische Gehölze zu verwenden.  
 

Zu pflanzende und zu erhaltende Bäume 

Baumpflanzungen in der Nähe von Telekommunikationsleitungen und Versorgungs-
leitungen, Abstand mindestens 2,50 m 
 

Keine Festsetzung 

Pflanzbeispiele für große Bäume, kleinere Bäume, Sträucher, Kletterpflanzen, Na-
delgehölze bis 20 %.  
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Neue Hinweise 
 

Bisherige Hinweise 
 

Vorgeschlagene Wohngebäude und Garagengebäude 
 

kein Hinweis 

Baunutzungsverordnung – maßgebend neueste Fassung 
 

kein Hinweis 

Geltungsbereich angrenzender Bebauungspläne „Am Kerbersgraben“ 2006 
 

Kein Hinweis 

Schalltechnischer Orientierungswert für WA-Gebiet 
 

Kein Hinweis 

Immissionen, Überschreitungen der schalltechnischen Orientierungswerte in der 
Nähe der Kreisstraße AB 18 und der Staatsstraße 2306 
 

Kein Hinweis 

Schallschutz an der Kreisstraße AB 18 und der Staatsstraße 2306 
 

Kein Hinweis 

Staatsstraße 2306, Auflagen und Bedingungen 
 

Kein Hinweis 

Böschungsneigungen 
 

Kein Hinweis 

Bodenfunde – Denkmalschutz 
 

Kein Hinweis 

Rodungszeitraum Kein Hinweis  
 

Schichten- und Hangdruckwasser 
 

Kein Hinweis 

Oberflächenwasser 
 

Kein Hinweis 

Entwässerung 
 

Kein Hinweis 

Dachflächen-Versickerung nicht mit Eindeckungen von unbeschichtetem Kupfer, 
Zink oder Blei 
 

Kein Hinweis 

Kein Hinweis und keine Darstellung von Hauptversorgungsanlagen in Verkehrsflä-
chen 

Hinweis und Darstellung von Hauptversorgungsanlagen: 
Kanal mit Anschlüssen, Wasserversorgung 
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Nachrichtliche Übernahme 
 

 

Kreisstraße AB 18, Ortsdurchfahrtsgrenze 
 

 

Naturpark Spessart 
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VERFAHREN 
 
I. 19.02.2013  
 Der Marktgemeinderat  beschließt die 2. Änderung des rechtskräftigen Ortsbebauungs- 
 planes „Hofstädten“  
 Die Verwaltung wird beauftragt, den Änderungsbeschluss bekannt zu machen. 
 Der Auszug aus der Niederschrift über die Sitzung des Marktgemeinderates ist Anlage 1 
 der Begründung 
 
II. 30.07.2013  
 Der Marktgemeinderat billigt den Planentwurf in der Fassung vom 09.07.2013 und be- 
 auftragt die Verwaltung, die weiteren Verfahrensschritte durchzuführen. 
 Der Auszug aus der Niederschrift über die Sitzung des Marktgemeinderates ist Anlage 4 
 der Begründung. 
 
III. 17.10.2013 bis 18.11.2013  
 Öffentliche Auslegung nach § 3 Abs. 2 BauGB und Beteiligung der Behörden und sons- 
 tigen Träger öffentlicher Belange nach § 4 Abs. 2 BauGB. 
 
IV. 17.12.2013  
 Der Marktgemeinderat prüft und berät über die Stellungnahmen der öffentlichen Aus- 
 legung  sowie der Beteiligung der Behörden und beschließt den Ortsbebauungsplan 
 „Hofstädten“, 2. Änderung in der Fassung vom 09.12.2013 als Satzung. 
 Der Auszug aus der Niederschrift über die Sitzung des Marktgemeinderates ist Anlage 5 
 der Begründung.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ausgearbeitet:   Anerkannt: 
 
Bauatelier   
Dipl. - Ing.(FH) Christine Richter, Architektin 
Dipl. - Ing.   Wolfgang   Schäffner,  Architekt  
Wilhelmstraße  59,  63741 Aschaffenburg 
Telefon: 06021/424101    Fax: 06021/450323 
E-Mail: Schaeffner-Architekturbuero@t-online.de 
 
Aschaffenburg,  09.07.2013 Schöllkrippen, 
ergänzt,   07.08.2013 
ergänzt,   09.12.2013 
ergänzt,   23.12.2013
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 63877 Sailauf    Von-Cancrin-Str. 6
Tel. 06093 20791-0     Bei Störung Tel. 0800 6246773

Für die Richtigkeit der Darstellung: Netzdienste Rhein-Main

Dieser Plan ist 1 Monat gültig.
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